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Kleine Anfrage 678 
der Abgeordneten Iris Schülzke 
BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
an die Landesregierung 
 
 
 
Niederschlagsentwässerung innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
Nachfrage zu den Kleinen Anfragen Nr. 184 und Nr. 241 
 
Das Wasserhaushaltsgesetz sagt in § 54(1) Abs. 2: Abwasser ist, das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt ab-
fließende Wasser (Niederschlagswasser). Im § 55 (2) steht: Niederschlagswasser 
soll ortsnah versickert, … oder in ein Gewässer eingeleitet werden. Im § 56 ist gere-
gelt, dass die Abwasserbeseitigungspflichtigen nach Landesrecht bestimmt werden. 
Im Brandenburgischen Wassergesetz § 68 (2) ist geregelt, dass die Grundstücksei-
gentümer zur Beseitigung von Niederschlagswasser verpflichtet sind. Regelmäßig 
sind nicht die Gemeinden Eigentümer der Bundes- und Landesstraßen. Auch sagt 
das WHG ausdrücklich, es geht um den Bereich, aus dem das Niederschlagswasser 
gesammelt abfließt. Somit ist klargestellt, dass die Anlage der Niederschlagsentwäs-
serung eines Straßenkörpers nicht zum Aufgabenbereich eines Dritten, hier der Ge-
meinde zählt. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Welche Kosten sind in den einzelnen Landesstraßenmeistereien in den Jah-

ren 2012 und 2013 für die Reinigung der Regenwassereinlaufschächte ange-
fallen? (Bitte für jede Straßenmeisterei einzeln aufführen.) 

 
2. Da es sich um eine vom Land an die Kommunen übertragene Aufgabe han-

delt, ist vom Land für entsprechenden finanziellen Ausgleich zu sorgen, in 
dem Bestimmungen für die Deckung der Kosten getroffen werden. In welcher 
Form wird sichergestellt, dass die Gemeinden diese Kosten refinanziert be-
kommen und wie sind diese beziffert? 

 
3. Straßen müssen der Sicherstellung  des fließenden Verkehrs dienen, dazu ist 

eine qualifizierte und sachorientierte Zusammenarbeit zwischen allen Stra-
ßenbaulastträgern erforderlich. Wann ist das zuständige Ministerium mit der in 
Anfrage 241 (Antwort vom 03.03.2015) genannten Prüfung fertig und welchen 
Standpunkt vertritt das Infrastrukturministerium? (Bitte konkreten Arbeitsstand 
und Ergebnisse im Detail benennen.) 

 


